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Regierungsratsbeschluss
über die Ausrichtung einer Teuerungszulage

an das Staatspersonal
vom 22. November 20111)

Der Regierungsrat des Kantons Zug,

gestützt auf § 51 Abs. 2 des Gesetzes über das Arbeitsverhältnis des Staats-
personals (Personalgesetz) vom 1. September 19942),

beschliesst:

§ 1
Ab 1. Januar 2012 wird auf die Jahresgehälter gemäss Gesetz über das 

Arbeitsverhältnis des Staatspersonals vom 1. September 19942) keine Teue-
rungszulage ausgerichtet. Somit gelten für die Jahresgehälter sowie die Pau-
schalen gemäss § 3 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über das Dienstverhältnis und
die Besoldung der Lehrpersonen an den gemeindlichen Schulen (Lehrperso-
nalgesetz) vom 21. Oktober 19763) die Regelungen des Jahres 2009. 

§ 2
Dieser Beschluss tritt vorbehältlich der Genehmigung des Budgets durch

den Kantonsrat am 1. Januar 2012 in Kraft.
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